
8.5 
Sondernutzungsrichtlinien 

für die Innenstadt der Stadt Freiburg i. Br.  
 

vom 30. Juni 2009 
in der Fassung vom 23. März 2010 und vom 27. Juli 2010 

 
 
Einführung 
 
Der öffentliche Raum dient dem Gemeingebrauch für alle in Freiburg lebenden Men-
schen und für die Besucher der Stadt. Da er zunehmend an Bedeutung gewinnt, sind 
auch die Ansprüche an die Nutzung, Gestaltung und Aufenthaltsqualität der öffentli-
chen Straßen und Plätze gestiegen. Aussengastronomie, Warenauslagen, Werbe-
ständer und andere Sondernutzungen schränken den Gemeingebrauch in Teilberei-
chen zunehmend ein und verändern das städtebauliche Bild. Die Gestaltung und 
Nutzung im öffentlichen Straßenraum soll mit den folgenden Richtlinien gesteuert 
werden, da Sondernutzungen einen direkten Einfluss auf das Erscheinungsbild und 
die Atmosphäre eines Stadtgebietes haben. 
 
Quantitativ ist in manchen Bereichen der Innenstadt die Grenze der zumutbaren Ein-
schränkung des Gemeingebrauchs durch Sondernutzungen erreicht oder in Einzel-
fällen bereits überschritten; qualitativ wird eine Verbesserung angestrebt. Image, 
Flair und attraktives Ambiente der Stadt Freiburg i.Br. werden vor allem durch die 
Innenstadt mit den Bächle, den großzügig gestalteten Straßenräumen, den Arkaden 
sowie den Gassen und Plätzen geprägt, die zum Flanieren und Verweilen einladen. 
Werden die Sondernutzungen in der Innenstadt als Mittelpunkt des öffentlichen, wirt-
schaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Lebens qualitativ aufgewertet, so be-
deutet dies eine größere Attraktivität des öffentlichen Raums und dadurch einen po-
sitiven Werbeeffekt für die Stadt Freiburg. 
 
Das Stadtbild soll durch die Festlegung eines Nutzungsrahmens geschützt werden, 
damit sich Sondernutzungen in das Altstadtbild einfügen und nicht negativ auffallen. 
Zudem soll ein Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Nutzungsarten (Wohnen, 
Gewerbe, Kultur) angestrebt werden. Auch bei den Sondernutzungen soll Rücksicht 
auf die Bewohner der Innenstadt genommen werden. Qualitätsvolle öffentliche Räu-
me zeichnen sich durch eine Gestaltung aus, die den jeweiligen Straßen- und Platz-
charakter berücksichtigt und somit die Aufenthaltsqualität fördert. 
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A. Innenstadt 
 
1. Geltungsbereich  

 
Diese Richtlinien gelten für alle öffentlichen Straßen, Wege und Plätze i.S.d. 
Straßengesetzes Baden-Württemberg (StrG) in der Innenstadt der Stadt Frei-
burg i.Br., auf denen die dauerhafte oder saisonal wiederkehrende Inan-
spruchnahme durch gewerbliche und sonstige Nutzungen über den Gemein-
gebrauch hinaus vorgesehen ist. 
 
Die Gebietsabgrenzung erfolgt entsprechend der Zone I der Sondernutzungs-
gebührensatzung der Stadt Freiburg i.Br. vom 30. März 2004/24. Juli 2007. 
Hiernach wird die Innenstadt begrenzt durch Friedrichstraße, Friedrichring, 
Leopoldring, Schlossbergring, Schwabentorring, Dreisam und Hauptbahnlinie. 
Der räumliche Geltungsbereich ist im Lageplan (siehe Anlage 1) gekennzeich-
net. 
 
Ergänzend sind die folgenden Regelungen zu beachten: 
 

· Satzung über den Schutz der Gesamtanlage "Historische Altstadt und In-
nenstadtbereich" der Stadt Freiburg i.Br. vom 01.12.1987 in der Fassung 
vom 15.11.2003, 

· Satzung über die Sondernutzung am Fußgängerbereich Kaiser-Joseph-
Straße vom 25.07.1995, 

· Rechtsverordnung der Stadt Freiburg i.Br. über die Festsetzungen der 
Sperrzeit für die Außenbewirtung von Gaststätten vom 12.07.2005. 

 
2. Allgemeine Grundsätze  
 
2.1 Rechtsgrundlagen 

 
Diese Richtlinien sollen eine Gleichbehandlung aller Antragsteller bei der 
Sondernutzung durch Aussengastronomie, Warenangebote, Werbeträger, 
Dienstleistungen und Informationsstände sichern, indem sie die Verwaltung 
bei ihren Ermessensentscheidungen binden. Die Benutzung des Straßen-
raums über den Gemeingebrauch hinaus (Sondernutzung) ist nach § 16 StrG 
bzw. § 8 FStrG erlaubnispflichtig. Für die Sondernutzung werden Gebühren 
nach der jeweils gültigen Fassung der Satzung über die Erhebung von Gebüh-
ren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen in der Stadt Freiburg i.Br. 
erhoben. Die Sondernutzung ist vorbehaltlich der Regelungen in §§ 22, 23 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) und in §§ 3, 18 des Gaststät-
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tengesetzes (GastG) sowie sonstiger Beschränkungen nur während der Öff-
nungszeiten des jeweiligen Betriebs erlaubt. Die Nutzungsrechte dürfen nicht 
auf Dritte übertragen werden. 

 
2.2 Kriterien für die Erteilung 
 

Die wichtigsten Kriterien für die Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis sind: 
 

· Sicherheit und Leichtigkeit des Fußgängerverkehrs, insbesondere für Men-
schen mit Behinderungen sowie Personen mit Kinderwagen, 

· Erreichbarkeit der Gebäude für den Rettungsverkehr sowie Ver- und Ent-
sorgungsfahrzeuge, 

· unmittelbarer räumlicher Zusammenhang der Freisitzfläche mit dem gast-
ronomischen Betrieb bzw. der Warenauslagen und Werbeanlagen mit der 
Betriebsstätte, 

· stadtgestalterische Aspekte, 

· Rücksichtnahme auf die Anwohner. 
 

Eine Erlaubnis darf nicht erteilt werden, wenn verkehrliche Belange entgegen-
stehen oder die Allgemeinheit durch die Sondernutzung in der Ausübung des 
Gemeingebrauchs erheblich beeinträchtigt wird. Bei verkehrlichen Belangen 
ist zu gewährleisten, dass die verbleibende hindernisfreie Gehwegbreite im 
Regelfall mindestens 2,50 m beträgt. Bei Gehwegen oder Gassen mit gerin-
gem Fußgängerverkehr kann im Einzelfall eine verbleibende hindernisfreie 
Restgehwegbreite von mindestens 1,50 m akzeptiert werden. Bei sehr unter-
schiedlicher Qualität der Oberflächenbeläge sollen Sondernutzungen im Re-
gelfall so angeordnet werden, dass die Flächen mit glatter Oberfläche zu 
Gunsten der Benutzer von Rollstühlen, Rollatoren, etc. hindernisfrei bleiben. In 
Ausnahmefällen ist auch eine Nutzung über dem Bächle zulässig. Die Platzie-
rung verschiedener Sondernutzungen (Warenauslagen, Werbeträger etc.) ist 
untereinander und mit der bestehenden Straßenmöblierung (Laternen, Abfall-
behälter etc.) so abzustimmen, dass diese Maßgaben auch in ihrer Kombina-
tion eingehalten werden. 

 
2.3 Kommerzielle Nutzungen 
 

Kommerzielle Nutzungen werden im öffentlichen Straßenraum nur in dem 
nachfolgend geregelten Umfang zugelassen: 
 
Werbe- und Verkaufsveranstaltungen von Firmen zur Präsentation bestimmter 
Produkte, Dienstleistungen und Wirtschaftsgüter sind generell nicht zulässig. 
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Ausnahmen können im Einzelfall, insbesondere für Geschäftsanlieger unmit-
telbar vor ihrer Betriebsstätte aus Anlass von Eröffnungen und Geschäftsjubi-
läen sowie im Rahmen genehmigter Veranstaltungen, die für die Stadt Frei-
burg i.Br. von besonderer Bedeutung sind, zugelassen werden.  

 
2.4 Abstellanlagen für Fahrräder 
 

Die Aufstellung von privaten Fahrradabstellanlagen im öffentlichen Raum ist 
grundsätzlich nicht erlaubt. Diese Anlage können ausnahmsweise zugelassen 
werden, wenn sie mit Ausnahme des Betriebsnamens keine Werbung enthal-
ten und den Fußgängerverkehr nicht beeinträchtigen. 

 
2.5 Pflanzkübel 
 

Bei der Außengastronomie im öffentlichen Straßenraum sind die Pflanzkübel 
innerhalb des genehmigten Bereichs aufzustellen. Auf den Vorflächen vor den 
Läden sind Pflanzkübel zum Schmuck der Straße und des Vorbereichs vor 
dem Laden zulässig. Für Pflanzkübel, die zur Verschönerung des öffentlichen 
Straßenraums aufgestellt werden, sind in der Regel nach der Sondernut-
zungsgebührensatzung keine Gebühren zu erheben, da ihre Aufstellung im öf-
fentlichem Interesse liegt. 
 
Es sind Pflanzkübel mit max. 1,50 m Durchmesser zulässig, sofern eine Geh-
wegbreite von min. 1,50 m verbleibt. Die Pflanzkübel können aus Gusseisen, 
Holz, Kunststoff oder Terrakotta bestehen. 

 
2.6 Abstand von öffentlichen Brunnen und Kunstwerke n 
 

Von öffentlichen Brunnen und Kunstwerken ist bei der Ausübung von Sonder-
nutzungen ein Abstand von mindestens zwei Metern einzuhalten. 

 
2.7 Bächleabdeckungen 
 

Überdeckungen von Bächle sind bei Sondernutzungen in der Regel nur auf  
einer Länge von max. 1 m zulässig. Sie müssen fachgerecht aus gusseiser-
nen Gitterrosten erstellt werden. 

 
2.8 Beschallung 
 

Musikübertragungen und Mikrofone mit Verstärker etc. sind im öffentlichen 
Straßenraum außerhalb genehmigter Veranstaltungen nicht zulässig. 
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2.9 Vorrang von Versammlungen 
 

Versammlungen im Sinne des Versammlungsrechts oder besonders geneh-
migte Veranstaltungen haben auf den öffentlichen Plätzen Vorrang vor ande-
ren Sondernutzungen nach den Nummern 3 und 4. 

 
2.10 Vorübergehende Nutzungen 
 

Die Regelungen in den Nummern 3 und 4 gelten nicht für traditionelle Hocks 
und ähnliche Veranstaltungen. 

 
3. Außengastronomie 
 
3.1 Grundsätze für die Erteilung von Sondernutzungs erlaubnissen 
 
3.1.1 Berechtigte 
 

Eine Sondernutzungserlaubnis zur Außenbewirtung wird grundsätzlich nur für 
gastronomische Betriebe erteilt. Sie kann ausnahmsweise auch Betrieben er-
teilt werden, bei denen Lebensmittel zum Kernangebot gehören.  

 
3.1.2 Lage und Größe der Freisitzflächen 
 

Die Freisitzfläche darf künftig nur unmittelbar vor der Betriebsstätte zugelas-
sen werden. Ausnahmen sind nur für die in den Anlagen 2 a - d aufgeführten 
Standorte zulässig. Die Größe der Freisitzfläche im öffentlichen Straßenraum 
darf die genehmigte Gastraumfläche im Gebäude nicht überschreiten. 

 
3.1.3 Beschränkung der Freisitzflächen 
 

Sondernutzungen dürfen auf dem Münsterplatz, Rathausplatz, Kartoffelmarkt, 
Unterlinden, Augustinerplatz, Adelhauser Klosterplatz sowie im Bereich Lö-
wen-, Niemens- und Universitätsstraße nur auf den in den Anlagen 2 a - d 
entsprechend gekennzeichneten Flächen zugelassen werden.  

 
3.1.4 Zubereitung von Speisen und Getränken 
 

Die Erlaubnis berechtigt grundsätzlich nur, Getränke und Speisen aus dem 
Gaststättenbetrieb zu servieren. Die Zubereitung von Speisen und Getränken 
sowie sonstige Dienstleistungen (z. B. Musik) sind im öffentlichen Straßen-
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raum nicht erlaubt. Soweit in Ausnahmefällen dort Servicestationen bestehen, 
müssen diese besonders zugelassen werden. 

 
3.2 Ausstattung der Außenflächen 
 
3.2.1 Zugelassene Möblierung 
 

Zugelassen werden nur Tische mit Stühlen. Stehtische, Liegestühle und Bän-
ke können ausnahmsweise an geeigneten Standorten zugelassen werden. Ein 
Werbeträger pro Betrieb ist für das Speisen- und Getränkeangebot innerhalb 
der genehmigten Sondernutzungsfläche zulässig. 
 
Biergarnituren oder vergleichbares Mobiliar, Bodenbeläge jeglicher Art, Po-
deste, Pavillonzelte sowie Heizgeräte oder ähnliche Anlagen sind nicht zuläs-
sig. Eine Beleuchtung oder Werbung mit sich bewegenden Lichtquellen ist un-
zulässig. 

 
3.2.2 Tische und Stühle 
 

Stühle und Tische sind nur mit einem Gestell aus Metall oder Holz und mit 
Sitzflächen aus  Holz, Kunststoff, Geflecht oder Metall zulässig. Werbeaufdru-
cke sind auf Tischen und Stühlen mit Ausnahme des Betriebsnamens nicht 
zulässig. 

 
3.2.3 Sonnenschirme 
 

Sonnenschirme sollen in ihrer Größe in einem angemessenen Verhältnis zur 
Freisitzfläche stehen und nicht über die genehmigte Sondernutzungsfläche 
hinaus ragen. Die Schirme sollen in dezenten Farbtönen gehalten werden und 
mit Ausnahme des Betriebsnamens keine Werbung enthalten. 

 
4. Warenangebot und Werbeträger 
 
4.1 Warenangebot 
 

Das Warenangebot darf in der Regel nur unmittelbar an der Hauswand mit ei-
ner Tiefe von max. 1,00 m, in der Zeit von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr präsentiert 
werden. Die Fluchtwege sind freizuhalten. Die Präsentation von Waren auf 
Paletten direkt auf der Bodenoberfläche ist unzulässig. 
 
Ein Verkauf im öffentlichen Straßenraum ist unzulässig.  
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4.2 Werbeträger 
 

Werbeträger sind nur unmittelbar vor dem eigenen Geschäft zulässig. Es darf 
jeweils nur 1 Werbeträger pro Geschäft maximal im Format DIN-A1 (Höhe 
0,85 m, Breite 0,60 m, Grundfläche ca. 0,50 m²) bis zur Gesamthöhe von 1,20 
m aufgestellt werden. Andere beschriftete Werbeträger und Unterhaltungsau-
tomaten sind nicht zulässig. 
 
Werbeträger sollen im Regelfall an der Hauswand auf dem Gehweg aufgestellt 
werden. In der Rathausgasse zwischen Rotteckring und der Einmündung zur 
Kaiser-Joseph-Straße sind Werbeträger generell unzulässig. 
 
Nicht erfasst von dieser Regelung sind Werbeanlagen und Markisen, die an 
der Hauswand befestigt sind und einer Baugenehmigung bedürfen. 

 
4.3 Zusammentreffen von Warenangebot und Werbeträge r 
 

Ein Werbeträger kann zusammen mit einer Warenauslage auf der hierfür ge-
nehmigten Fläche aufgestellt werden. Hierbei darf der gem. Ziff. 4.1. für die 
Warenauslage genehmigte Umfang weder zeitlich noch räumlich insgesamt 
überschritten werden. Für den Werbeträger gilt im Übrigen Ziff. 4.2. 

 
5. Informationsstände 
 
5.1 Standplätze 
 

Für das Aufstellen von Informationsständen sind in der Fußgängerzone insge-
samt 10 Standorte ausgewiesen (siehe Anlagen 3 a und b Nrn. 1 - 10). Wäh-
rend der Wahlkampfzeit werden den politischen Parteien zusätzlich 19 weitere 
Standorte zur Verfügung gestellt (siehe Anlage 3a und b Nrn. 11 - 29). 

 
5.2 Berechtigte 
 

Sondernutzungserlaubnisse für Informationsstände werden grundsätzlich nur 
gemeinnützigen, eingetragenen Vereinen, sozial tätigen Organisationen und 
politischen Parteien bzw. Gruppierungen (z. B. Bürgerinitiativen, Interessen-
gemeinschaften) erteilt. 
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5.3 Mobiliar 
 

Beim Aufstellen eines Informationstandes auf einer Fläche von max. 12 m² 
wird im Regelfall das Aufstellen von Tischen und Stelltafeln sowie eines Son-
nen- bzw. Regenschutzes gestattet.  

 
5.4 Sonstige Regelungen 
 

Kommerzielle Werbung, Mitgliederwerbung und Verkaufstätigkeiten sind an In-
formationsständen nicht erlaubt.  

 
6. Sonderregelungen für einzelne Standorte 
 

Für die folgenden Standorte gelten über die Grundsätze und Regelungen der 
Nrn. 2 bis 5 dieser Richtlinien hinaus folgende Sonderregelungen: 

 
6.1 Münsterplatz  
 

Für den Bereich des Münsterplatzes gelten zusätzlich die in der Anlage 4 ent-
haltenen Regelungen.  

 
6.2 Rathausplatz 
 

Der Rathausplatz dient vorrangig für öffentliche Informationsveranstaltungen 
und Feste. Hier sollen grundsätzlich keine Sondernutzungen über die nach Nr. 
3.1.3 vorgesehene Außengastronomie hinaus zugelassen werden.  

 
6.3 Kartoffelmarkt 
 

Entsprechend dem Gemeinderatsbeschluss vom 01.08.2006 sind zwei Au-
ßenbewirtungen auf der Ostseite mit einer Nutzfläche von jeweils 7 m x 10,5 
m zugelassen. Diese können von einem, oder maximal zwei an den Kartoffel-
markt angrenzenden gastronomischen Betrieben bewirtschaftet werden. Die 
Möblierung einschließlich der Ausschankstation ist mobil zu gestalten. 

 
6.4 Bereich vor dem Schwarzen Kloster 
 

Für den Bereich vor dem Schwarzen Kloster gelten zusätzlich die in der Anla-
ge 5 enthaltenen Regelungen.  
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6.5 Arkaden 
 

Für die Bewegungsfreiheit der Fußgänger ist bei einer Sondernutzung in den 
Arkaden eine Durchgangsbreite von mindestens 3 m zu gewährleisten. Die 
Arkadenöffnung zur Straße hin ist für den Fußgängerverkehr grundsätzlich frei 
zu halten; sie kann ausnahmsweise pro Arkadenbogen bis zur Hälfte für ein 
Warenangebot genutzt werden. 

 
7. Schlussbestimmungen 
 
7.1 Inkrafttreten 
 

Diese Richtlinien treten am 1. Juli 2009 in Kraft. 
 
7.2 Übergangsregelung 
 

Bisher erteilte Sondernutzungen für die Aussengastronomie, die diesen Richt-
linien nicht entsprechen, dürfen maximal für einen Übergangszeitraum bis zum 
31.12.2011 ausgeübt werden, soweit nicht bereits vorher öffentliche Belange 
der Fortführung der Sondernutzung entgegen stehen. Jede Ersatzbeschaffung 
innerhalb dieses Zeitraums muss bereits diesen Richtlinien  entsprechen. 
 
Bisher erteilte Sondernutzungen für Warenauslagen und Werbeträger, die die-
sen Richtlinien nicht entsprechen, dürfen maximal für einen Übergangszeit-
raum bis zum 31.12.2009 ausgeübt werden. 

 
7.3 Aufhebung von Richtlinien 
 

Die Richtlinien für die Nutzung des Kartoffelmarktes bzw. des Bereiches vor 
dem Schwarzen Kloster am Rotteckring jeweils vom 01. August 2006 werden 
aufgehoben und durch diese Richtlinien ersetzt. 

 
B. Übriges Stadtgebiet 
 

Sondernutzungen im übrigen Stadtgebiet, die die Außengastronomie, das Wa-
renangebot und Werbeanlagen sowie Informationsstände zum Inhalt haben, 
sollen sich an den Grundsätzen und Regeln dieser Richtlinien orientieren, so-
weit durch die örtlichen Besonderheiten nicht Abweichungen gerechtfertigt 
sind. 
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 - 12 - 

Anlage 2 b 
 
 

 



 - 13 - 
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Anlage 2 d 
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Anlage 3 a 
 
 

Standorte für Informationsstände in der Innenstadt 
 
 

Nr. Ort 

01. Münsterstraße/Kaiser-Joseph-Straße 

02. Münsterstraße/Münsterplatz 

03. Kaiser-Joseph-Straße/Wasserstraße 

04. Kaiser-Joseph-Straße/Schiffstraße 

05. Rathausplatz, begrenzt durch Bächle (Vorrang Veranstaltungen) 

06. Ecke Schuster-/Eisen-/Dreherstraße 

07. a+b Kartoffelmarkt, 2 Standplätze (Info mit Verkauf möglich) 

08. Unterlinden (Info mit Verkauf möglich) 

09. Kaiser-Joseph-Straße/Engelstraße 

10. Bertoldstraße/Niemensstraße 

11. Kaiser-Joseph-Straße vor dem Anwesen Nr. 218 

12. Kaiser-Joseph-Straße vor dem Anwesen Nr. 224 

13. Löwenstraße/Kaiser-Joseph-Straße 

14. Schusterstraße (Nordseite)/Kaiser-Joseph-Straße 

15. Bertoldstraße 8/Universitätsstraße 

16. Oberlinden beim Brunnen 

17. Kaiser-Joseph-Straße/Rathausgasse 

18. Kaiser-Joseph-Straße/Grünwälderstraße 

19. Eisenbahnstraße (Südseite)/Bismarckallee 

20. Rotteckring (Ostseite)/Einmündung Rathausgasse 

21. Passage zwischen Rathausgasse und Schwarzem Kloster 

22. Kaiser-Joseph-Straße/Weberstraße 

23. Kaiser-Joseph-Straße/Marktgasse 

24. Kaiser-Joseph-Straße/Humboldtstraße 

25. Oberlinden (Schwabentor)/Treppe zum Schwabentorsteg 

26. Karlsplatz 

27. Platz der Alten Synagoge (Ostseite)/Bertoldstraße 

28. Schwabentorplatz (südlich des Schwabentors) 

29. Augustinerplatz 
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Anlage 3 b 
 

Standorte für Informationsstände in der Innenstadt 
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Anlage 4 zu Nr. 6.1 
 
 

Sonderregelungen für den Münsterplatz 
 
 
1. Grundsätze 
 

Die Nutzungen auf dem Münsterplatz haben den Schutz dieses bedeutenden 
Kulturdenkmals besonders zu respektieren. Die bisherigen Nutzungen des 
Münsterplatzes werden vom Wochenmarkt, den Verkaufsständen am Nach-
mittag und den Freisitzflächen der Gaststätten geprägt. Der Münsterplatz ist 
auch ein Platz kirchlicher Veranstaltungen und Vorraum des gottesdienstli-
chen Geschehens im Freiburger Münster. Der Münsterplatz ist ebenso ein Ort 
kultureller Veranstaltungen, die für die Stadt von herausragender Bedeutung 
sind. Die Nutzung des Münsterplatzes für kirchliche und städtische Zwecke er-
folgt im Wege eines Einvernehmens. Kirchliche Veranstaltungen der Dompfar-
rei und der Erzdiözese Freiburg haben in der Regel Vorrang vor anderen Nut-
zungen. Andere Nutzungen dürfen die Gottesdienste, Konzerte oder Veran-
staltungen im Münster nicht beeinträchtigen. 

 
2. Spezielle Regelungen für Außenbewirtung, Warenau slagen und Veran-

staltungen 
 

Die Außenbewirtung durch angrenzende gastronomische Betriebe wird dauer-
haft auf den in der Anlage 2 a dargestellten Umfang beschränkt. Es werden 
auch keine weiteren Warenauslagen auf dem Münsterplatz über den bisher er-
laubten Umfang hinaus gestattet. Eine Sondernutzungserlaubnis kann auf 
dem Münsterplatz nur für außergewöhnliche Veranstaltungen erteilt werden. 
Ansonsten dient der Münsterplatz an Werktagen vormittags dem Münster-
markt gemäß Nr. 3 und nachmittags dem Verkauf in dem nachfolgend unter 
Nr. 4 festgelegten Umfang. 

 
3. Münstermarkt 
 

Der Markt ist ein prägendes Element für das Leben in der Altstadt und hat für 
das Stadtmarketing der Stadt eine wichtige Bedeutung im In- und Ausland. 
Daher haben die Interessen des Marktes hohe Priorität. Die Durchführung des 
Marktes am Vormittag ist durch die Marktfestsetzung gewährleistet. Ein-
schränkungen durch Sonderveranstaltungen sollen nach den Richtlinien über 
den Wochenmarkt 30 Tage jährlich nicht überschreiten. 
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4. Nachmittagsverkauf an Werktagen auf dem Münsterp latz 
 
4.1 Reduzierung der Verkaufsstände 
 

Mit Rücksicht auf einen möglichst unbeeinträchtigten Gesamteindruck des 
Platzes darf die Anzahl der Verkaufsstände für die acht zugelassenen Sorti-
mente (Imbisswaren, Gebrauchs- und Kunstgewerbegegenstände aus Holz, 
Strohhüte mit Bienenwachsprodukten, antiquarische Bücher, Frischobst, 
Schnittblumen, Trockenblumen sowie Holzspielzeug) nicht erhöht werden. Mit-
telfristig soll die Anzahl der Verkaufsstände unter Berücksichtigung der Inte-
ressen der bisherigen Standbetreiber mit dem Ziel reduziert werden, nur noch 
einen Verkaufsstand zeitgleich pro Sortiment zuzulassen.  

 
4.2 Derzeit zulässige Anzahl der Verkaufsstände 
 

Derzeit werden maximal 11 Verkaufsstände zeitgleich zugelassen. An den 
Werktagen im Zeitraum von Montag vor dem 1. Advent bis zum Jahresende 
werden zusätzlich bis zu vier Verkaufsstände mit weihnachtlichem Sortiment 
sowie in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. Januar ein Maroniverkaufsstand zu-
gelassen. 

 
4.3 Verkaufszeiten 
 

Die Verkaufszeiten sind montags bis freitags von 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr und 
samstags von 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr. Die Erlaubnis wird nicht erteilt für 
kirchliche Feiertage, an denen kein Wochenmarkt stattfindet, sowie während 
des Weinfestes oder anderer Veranstaltungen einschließlich der Auf- und Ab-
bautage. Die Standorte sind im bisher erlaubten Umfang einzuhalten. 

 
4.4 Verkaufswagen und -stände 
 

Die Verkaufswagen und die Verkaufsstände sind dem Ambiente des Münster-
platzes mit seinen historischen, denkmalgeschützten Gebäuden gestalterisch 
und farblich anzupassen. Sie dürfen nur mit zurückhaltender Eigenwerbung 
versehen werden. 
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5. Veranstaltungen 
 
5.1 Kulturelle Veranstaltungen 
 

Kulturelle Veranstaltungen sollen im bisher üblichen Rahmen zugelassen wer-
den. Hierzu zählen einzelne Konzerte, Künstleraktionen oder Straßentheater-
aufführungen. Diese Aktivitäten sind auf solche Veranstaltungen zu beschrän-
ken, die die Würde des Platzes in religiöser, kultureller und denkmalpflegeri-
scher Hinsicht nicht beeinträchtigen.  

 
5.2 Feste 
 

Feste, die für die Stadt von besonderer Bedeutung sind, bleiben im Rahmen 
der bisher üblichen Nutzung zugelassen. Eine Ausweitung derartiger Veran-
staltungen soll unterbleiben.  

 
5.3 Herausragende Ereignisse 
 

Bei herausragenden Ereignissen, die die gesamte Stadt berühren und überre-
gionalen Charakter haben, können ausnahmsweise auch zusätzliche Veran-
staltungen auf dem Münsterplatz zugelassen werden.  

 
5.4 Sonstige kommerzielle Nutzungen 

 
Sonstige kommerzielle Nutzungen werden auf dem Münsterplatz nicht zuge-
lassen. Dies betrifft insbesondere Werbeveranstaltungen von Firmen zur Prä-
sentation bestimmter Produkte und Wirtschaftsgüter, aber auch private Ver-
kaufsveranstaltungen. 
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Anlage 5 zu Nr. 6.4 
 
 

Bereich vor dem Schwarzen Kloster 
 
1. Standplätze 
 

Für den Verkauf von Modeschmuck und als untergeordnetes Randsortiment 
auch von sonstigen kunstgewerblichen Gegenständen stehen 11 Standplätze 
zur Verfügung, deren Außenmaße einschließlich Dach jeweils auf eine 
höchstzulässige Länge von 4,00 m und eine Tiefe von 2,50 m begrenzt sind. 
Der Verkauf ist um 20:00 Uhr einzustellen. 

 
2. Berechtigte 
 

Die befristeten Sondernutzungserlaubnisse werden nur an Gewerbetreibende 
vergeben. Der Standplatz muss vom Erlaubnisinhaber selbst betrieben wer-
den; der Einsatz eines Vertreters oder Verkäufers ist nicht zulässig. 

 
3. Vergabe 
 

Die Standplätze werden für den Zeitraum eines halben Jahres im wöchentli-
chen Wechsel unter den Bewerbern nach ausgeloster Namensliste vergeben. 
Jeder Bewerber erhält jeweils ganze Verkaufswochen für wechselnde Stand-
plätze. 
 
Der Tausch des Standplatzes ist mit gebührenpflichtiger Änderungserlaubnis 
wochenweise unter den jeweiligen Erlaubnisinhabern innerhalb des Vergabe-
zeitraumes möglich. 
 
Zugeteilte Standplätze für bestimmte Wochen können bei Verhinderung nur 
wochenweise spätestens bis 12.00 Uhr des ersten Verkaufstages an die Er-
laubnisbehörde zurückgegeben werden. Diese Standplätze werden in der 
Reihenfolge der ausgelosten Namensliste zunächst an interessierte weitere 
Erlaubnisinhaber bzw. sonstige Bewerber gegen Vorauszahlung vergeben. 

 
4. Fristen 
 

Die Anträge der Bewerber für das erste Kalenderhalbjahr sind bis spätestens 
1. November, für das zweite Kalenderhalbjahr bis spätestens 1. Mai ab-
zugeben (Ausschlussfrist). 
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5. Sonstige Regelungen 
 

Eine Beschallung der genutzten Fläche ist nicht erlaubt. Es ist auf eine städte-
baulich ansprechende Gestaltung der Stände im Sinne dieser Richtlinien zu 
achten, z. B. durch Materialien für Witterungsschutz in dezenten Farben. 


